
 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 203 Absatz 2 Satz 2 AktG 

in Verbindung mit § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG zu Punkt 7 der Tagesordnung  

Der Vorstand ist gemäß § 4 Absatz 5 der Satzung durch Beschluss der 

Hauptversammlung vom 29. Mai 2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender 

Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu 

insgesamt EUR 14.378.109,00 zu erhöhen. Dieses genehmigte Kapital, soweit es im 

Zeitpunkt der Hauptversammlung noch besteht, erlischt mit Ablauf des 28. Mai 2020. 

Durch den Beschluss unter Tagesordnungspunkt 7 wird daher eine neue Ermächtigung 

geschaffen. Mit der vorgeschlagenen Ermächtigung wird der Vorstand in die Lage 

versetzt, auch künftig die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft den geschäftlichen und 

rechtlichen Erfordernissen anzupassen. Es ist vorgesehen, bei der Ausnutzung der 

Ermächtigung den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Dabei können 

die neuen Aktien auch von einem oder mehreren Kreditinstitut(en) oder einem 

gleichgestellten Institut mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären 

zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht i. S. von § 186 Absatz 5 AktG). Durch die 

Zwischenschaltung von Kreditinstituten oder gleichgestellten Instituten wird die Abwicklung 

der Aktienausgabe lediglich technisch erleichtert. Der Vorstand soll allerdings ermächtigt 

werden, das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: 

Der Vorstand soll ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 

für Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen auszuschließen, die 

Unternehmenszusammenschlüssen oder dem Erwerb von Unternehmen, 

Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen 

Vermögensgegenständen einschließlich Rechten und Forderungen dienen. Bei dem 

Erwerb von Beteiligungen kann es sich um Beteiligungen jeder Größenordnung handeln. 

Damit soll der Vorstand in die Lage versetzt werden, in geeigneten Einzelfällen Aktien der 

Gesellschaft als Gegenleistung einzusetzen. Die Gesellschaft soll die Möglichkeit erhalten, 

rasch und erfolgreich auf vorteilhafte Angebote oder sich bietende Gelegenheiten für 

Unternehmenszusammenschlüsse oder zum Erwerb von Unternehmen, 

Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen 

Vermögensgegenständen einschließlich Rechten und Forderungen zu reagieren. Wie 

bereits in der Vergangenheit prüft der Vorstand fortlaufend Gelegenheiten für die 

Gesellschaft zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen. 

Führt der Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Unternehmensbeteiligungen 

oder führen Unternehmenszusammenschlüsse oder der Erwerb sonstiger 

Vermögensgegenstände im Wege der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen bei dem 

Verkäufer zu Steuerersparnissen oder ist der Verkäufer aus sonstigen Gründen eher an 

dem Erwerb von Aktien an der Gesellschaft als an einer Geldzahlung interessiert, stärkt 

die Möglichkeit, Aktien als Gegenleistung anbieten zu können, die Verhandlungsposition 

der Gesellschaft. Im Einzelfall kann es auch aufgrund einer besonderen Interessenlage 

der Gesellschaft geboten sein, dem Verkäufer neue Aktien als Gegenleistung für eine 

Unternehmensbeteiligung anzubieten.  
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Die Möglichkeit der Überlassung von Aktien zum Erwerb von Unternehmen, 

Unternehmensteilen, Unternehmensbeteiligungen oder sonstigen 

Vermögensgegenständen einschließlich Rechten und Forderungen oder im Rahmen von 

Unternehmenszusammenschlüssen kann sich zudem gegenüber der Hingabe von Geld 

als die günstigere – weil liquiditätsschonende – Finanzierungsform für die Gesellschaft 

erweisen und damit auch im Interesse der Aktionäre liegen. Der vorgeschlagene 

Ermächtigungsrahmen ermöglicht es der Gesellschaft, in geeigneten Einzelfällen auch 

größere Unternehmen zu erwerben, soweit es im Interesse der Aktionäre und der 

Gesellschaft liegt. Vorstand und Aufsichtsrat werden in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, 

ob der Ausschluss des Bezugsrechts zu diesem Zweck notwendig ist und ob der Wert des 

zu erwerbenden Unternehmens oder der zu erwerbenden Unternehmensteile oder 

Unternehmensbeteiligung oder sonstige Vermögensgegenstände in angemessenem 

Verhältnis zum Wert der neuen Aktien der Gesellschaft steht.  

Der Vorstand soll weiterhin ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage zu Gunsten der Inhaber von 

Options- oder Wandlungsrechten aus Options- oder Wandelanleihen, die von der VTG 

Aktiengesellschaft begeben wurden, auszuschließen. Auf diese Weise sollen die Inhaber 

von Options- oder Wandlungsrechten so berücksichtigt werden können, als sei das Recht 

bereits ausgeübt worden. Der Ausschluss des Bezugsrechts zu Gunsten der Inhaber 

bereits ausgegebener Wandlungs- und Optionsrechten hat den Vorteil, dass eine sonst 

nach den Options- oder Anleihebedingungen etwa erforderliche Ermäßigung des 

Wandlungs- oder Optionspreises für die bereits ausgegebenen Wandlungs- oder 

Optionsrechte nicht erforderlich wird und dadurch ggf. insgesamt ein höherer Mittelzufluss 

ermöglicht wird.  

Der Vorstand soll ferner ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats etwaige 

Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Das dient dazu, im 

Hinblick auf den Betrag der jeweiligen Kapitalerhöhung ein praktikables Bezugsverhältnis 

herzustellen. Dies erleichtert die Abwicklung von Bezugsrechten und erspart zusätzlichen 

Aufwand. 

Vorstand und Aufsichtsrat werden jeweils im Einzelfall sorgfältig prüfen, ob die 

Ausnutzung der vorgeschlagenen Ermächtigung und ein eventueller 

Bezugsrechtsausschluss auch unter Abwägung der Interessen der bisherigen Aktionäre im 

wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegen. Der Vorstand wird der 

Hauptversammlung über jede Ausnutzung des Genehmigten Kapitals berichten. 

 

 

 

Hamburg, im April 2019 

 

VTG Aktiengesellschaft 

Der Vorstand 
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